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Veranlassung 

Die vorliegende Stellungnahme ist Bestandteil des Anhörungsverfahrens des Thüringer Landtages am 

20.09.2018 in Erfurt zum Thema „Situation der Grünlandbewirtschaftung in Thüringen“. Dazu hat der 

Landtag sieben thematische Schwerpunkte in der Einladung vom 04.07.2018 mit Bitte um 

Stellungnahme gelistet, die mittelbaren und/oder unmittelbaren Einfluss auf die 

Grünlandbewirtschaftung des Bundeslandes haben. Diese werden im folgenden Text aufgegriffen 

und  aus der deutschlandweiten Perspektive betrachtet, um dem Landtag eine bessere Einordnung 

der spezifischen Situation des Bundeslandes Thüringen zu ermöglichen. Die Aussagen beruhen auf 

Arbeiten, die vom Thünen-Institut zusammen mit anderen Partnern im Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt „Auswirkungen der neuen Rahmenbedingungen der GAP auf die Grünland 

bezogene Biodiversität“ (FKZ: 3515 88 0100,Koordination Hochschule Rotenburg, Prof. Dr. Rainer 

Luick) im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz durchgeführt wurden. Thüringen hat für dieses 

Forschungsprojekt keine Daten zur Verfügung gestellt. 

Thema 1: Definition von „beihilfefähigem Grünland“ nach EU-Rahmen  

Die Agrarreform von 2013 erweiterte die Möglichkeiten, extensiv genutzte Grünlandbestände in das 

Fördersystem der 1. Säule einzubeziehen. Allerdings erschwert die  von Kommission, Europäischem 

Rechnungshof, vielen bescheinigenden Stellen und deutschen Verwaltungsgerichten  favorisierte, 

sehr enge Abgrenzung des Begriffes „Grünland“ eine kosteneffiziente Förderung vieler genutzter und 

naturschutzfachlich sehr wertvoller Grünlandbestände über die Instrumente der 1. und 2. Säule. Dies 

wird nachfolgend näher erläutert. 

Grünlanddefinition nach Art. 4 (1) (h) der VO (EU) Nr. 1307 / 2013: 

„‘Dauergrünland und Dauerweideland‘ (zusammen ‘Dauergrünland‘) [sind] Flächen, die durch 

Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen 

Grünfutterpflanzen genutzt werden und seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der 

Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs […]; es können dort auch andere Pflanzenarten 

wachsen wie Sträucher und/oder Bäume, die abgeweidet werden können, sofern Gras und 

andere Grünfutterpflanzen weiterhin vorherrschen; sowie ferner – wenn die Mitgliedstaaten 

dies beschließen – Flächen, die abgeweidet werden können und einen Teil der etablierten 

lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutterpflanzen traditionell nicht in 

Weidegebieten vorherrschen;“ 

Art. 4 (1) (h) der VO (EU) Nr. 1307 / 2013 erweiterte die vorher geltenden Definition um Flächen, „die 

abgeweidet werden können […], wo Gras und andere Grünfutterpflanzen traditionell nicht in 

Weidegebieten vorherrschen“. Somit ist mittlerweile unstrittig, dass z. B. beweidete Heiden 

beihilfefähig sein können, dies gilt aber nicht für seggenreiche gemähte Nasswiesen. 

Nach Art. 4 (1) (i) der VO (EU) Nr. 1307 / 2013 sind „‘Gras oder andere Grünfutterpflanzen‘ alle 

Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil 

von Saatgutmischungen für Weideland oder Wiesen in dem Mitgliedstaat sind, unabhängig davon, ob 

die Flächen als Viehweiden genutzt werden“. Die Kommission, der Europäische Rechnungshof und 
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viele bescheinigende Stellen favorisieren hier eine sehr enge Auslegung der Begriffe 

„herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen“ bzw. „Gras- oder andere 

Grünfutterpflanzen“. 

Art. 7 der VO (EU) 639 / 2014 definiert die „etablierten lokalen Praktiken“ des Art. 

4 (1) (h) VO (EU) Nr. 1307 / 2013 näher. Zu den „etablierten lokalen Praktiken“ zählen „a) 

traditionelle Beweidungspraktiken, die auf den betreffenden Flächen gemeinhin angewendet werden, 

[sowie] b) Praktiken, die für die Erhaltung“ der Lebensräume der FFH-Richtlinie von Bedeutung sind. 

Der Begriff der etablierten lokalen Praktiken“ umfasst somit nicht Praktiken auf Flächen, die zum 

Erhalt von Habitaten von Arten der FFH-Richtlinie bzw. der Vogelschutz-Richtlinie von Bedeutung 

sind. Durch die etablierten lokalen Praktiken wird auch nur die Vorgabe berührt, dass „Gras und 

andere Grünfutterpflanzen“ vorherrschen müssen, auf diesen Flächen müssen weiterhin 

Futterpflanzen vorherrschen. 

In Deutschland werden die Regelungen über § 2 Direktzahlungen-Durchführungsgesetz 

(DirektZahlDurchfG) umgesetzt. Ferner ist in Deutschland die Auslegung der einschlägigen Begriffe 

u. a. aufgrund von einschlägigen Gerichtsurteilen im europäischen Vergleich relativ eng (z. B. VGH 

Baden-Württemberg Urteil vom 18.11.2014, 10 S 847/12). So fallen z. B. in Polen oder den 

Niederlanden im Gegensatz zu Deutschland genutzte Rohrkolben oder Schilfbestände unter die 

Grünlanddefinition. 

Die erweiterte Definition löst nur wenige Probleme, da auch in Gebieten, die unter die Definition von 

‚etablierten lokalen Praktiken‘ fallen, Strukturen nicht zur förderfähigen Fläche gehören, die nicht 

beweidbar sind – z. B. Offenbodenflächen, größere Gehölze oder Gewässer. Dies gilt auch, wenn sie 

kennzeichnend für den Lebensraum sind. Als Konsequenz muss ihre Lage und Ausdehnung exakt 

erfasst werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Flächenausdehnung einiger dieser Strukturen im Jahreslauf 

dynamisch verändert. Die Bundesländer haben von § 2 DirektZahlDurchfG in unterschiedlichem 

Maße Gebrauch gemacht bzw. legen die Grenzen des Begriffs Grünland unterschiedlich weit aus. So 

sind aufgrund § 2 DirektZahlDurchfG in Bayern binsen- und seggenreiche Streuwiesen, oder in 

Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Heiden Grünland im Sinne der 1. Säule. 

Demgegenüber sind in Nordrhein-Westfalen einige artenreiche Feuchtwiesen (z. B. 

Sumpfdotterblumenwiesen) kein förderfähiges Grünland im Rahmen der 1. Säule. Jedicke und 

Metzner (2012) sehen bei ungefähr 300 000 ha naturschutzfachlich hochwertvollen Offen- und 

Halboffenlandbiotopen (z. B. Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie) Probleme mit der Förderfähigkeit 

im Rahmen der GAP. Dies entspricht ungefähr 5-6 % des im Rahmen der jetzigen Regelungen 

beihilfefähigen Dauergrünlandes bzw. weniger als 2 % der beihilfefähigen Fläche in Deutschland. 

Durch die GAP-Reform von 2014 hat sich dieses Problem evtl. um ein Drittel reduziert. 

Prinzipiell besteht insbesondere bei extensiven Weideflächen ein Spannungsfeld zwischen den 

naturschutzfachlichen Anforderungen und den europarechtlichen Anforderungen an die Fläche, 

damit diese im Rahmen der Basisprämie der GAP förderfähig ist (vgl. Luick et al. 2015). Bei der 

Abgrenzung der prämienberechtigten Fläche bestehen insbesondere auf den naturschutzfachlich 

wertvollsten Grünlandbeständen oft große Unsicherheiten, und die Auslegung in der Praxis 

unterscheidet sich z. T. zwischen den Bundesländern. Als Beispiel sei hier die Behandlung von effektiv 

genutzten, aber mit Seggen bestandenen Flächen genannt. Für solche Flächen stellt sich das 
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Problem, dass insbesondere die Logik der Kontrollen durch Europäische Kommission und 

Europäischen Rechnungshof oft stark durch das Bild der Produktionslandschaft geprägt ist. Nur 

wenige Bundesländer gehen das Risiko ein, solche Fläche als beihilfefähig einzustufen. Diese müssen 

im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen durch Kommission und Rechnungshof regelmäßig erhebliche 

Überzeugungsarbeit leisten, dass ihre Einschätzung geteilt wird. Die bestehende Rechtsunsicherheit 

führt häufig dazu, dass die Strukturen, die naturschutzfachlich hoch wertvoll sind, zu Problemen bei 

den Kontrollen führen. Die Länder sind ihrerseits bestrebt das Risiko einer Anlastung zu vermeiden, 

und bleiben daher bei der Auslegung tendenziell auf der sicheren Seite. 

Thema 2: Entwicklung der Flächennutzung unter Bezug auf die 
Grünlandnutzungsarten (Intensiv-, Extensiv- und Biotopgrünland) 

In Deutschland nahm die in der Agrarstatistik erfasste Dauergrünlandfläche von 1991 bis ungefähr 

2011 kontinuierlich ab (Abbildung 1) und ist seitdem konstant bis leicht ansteigend. Insgesamt nahm 

die Dauergrünlandfläche seit 1991 um 11 % ab. Demgegenüber kam es in Thüringen Anfang der 90er 

Jahre zu einer starken Zunahme des statistisch erfassten Dauergrünlandes. Dieses Niveau konnte bis 

ungefähr 2007 gehalten werden. Der Zeitraum zwischen 2007 und 2011 war durch einen deutlichen 

Rückgang der Dauergrünlandfläche geprägt. Seit 2011 ist in Thüringen wie im Bundesgebiet die 

statistisch erfasste Dauergrünlandfläche annähernd konstant. 

 

Abbildung 1: Veränderung der in der Agrarstatistik erfassten Dauergrünlandfläche in Thüringen und Deutschland 
zwischen 1991 und 2017 

Quelle: DeStatis (verschiedene Jahre) 

Betrachtet man den Anteil der Landwirtschaftsfläche mit hohem Naturwert (HNV) an der 

Agrarlandfläche, so unterscheidet sich Thüringen deutlich von Deutschland (Abbildung 2). Zum einen 
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liegt der Anteil um 3 bis 5 % über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Zum anderen ist der Anteil in 

Thüringen konstant, während er in bundesdeutschen Schnitt bis 2015 deutlich zurückging. Grünland 

macht im bundesdeutschen Schnitt gut 40 % der gesamten HNV-Fläche aus. Auf bundesdeutscher 

Ebene war im Betrachtungszeitraum die Entwicklung des HNV-Indikators sehr stark durch die 

Dynamik im Grünland getrieben. Informationen zur Entwicklung des HNV-Grünlandes auf 

Länderebene liegen für Thüringen dem Thünen-Institut nicht vor. 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Flächen mit hohem Naturschutzwert in Deutschland und Thüringen 
Quelle: LiKi (2018) 

Auswertungen des Bundesamt für Naturschutz zeigen, dass für die allermeisten Grünlandtypen der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Erhaltungszustand in der kontinentalen Region Deutschlands, zu 

der Thüringen gehört, ungenügend ist und kein Grünlandtyp einen positiven Trend aufweist (BfN, 

2013) (vgl. Tabelle 1). In Hinblick auf die Biotoptypen ist festzustellen, dass 2017 von 140 langfristig 

gefährdeten Biotoptypen des Offenlandes 113 eine abnehmende Tendenz haben (Finck et al. 2017). 

Dies sind 19 Biotoptypen mehr als 2006. Im Gegensatz zu 2006 nimmt auch kein langfristig 

gefährdeter Biotoptyp zu. 
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Tabelle 1:  Erhaltungszustand und Trend der Entwicklung von Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie Anhang I, die 
pflanzensoziologisch als Grünland anzusprechen sind in der kontinentalen Region.  

Bezeichnung Lebensraumtyp EU-Code  

FFH-Richtlinie 

Erhaltungszustand 

/ Trend 

Feuchte Heiden mit Glockenheide 4010 ↓ 

Trockene Heiden 4030 → 

Alpine und boreale Heide 4060 → 

Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden / Kalkrasen 5130 → 
Basenreiche oder Kalk-Pionierrasen 6110* ↓ 

Subkontinentale basenreiche Sandrasen 6120* → 

Schermetallrasen 6130 ↓ 

Boreo-alpines Grasland auf Silikatböden 6150 → 

Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien 6210* ↓ 
Artenreiche Borstgrasrasen 6230* ↓ 

Steppenrasen 6240* ↓ 

Pfeifengraswiesen 6410 ↓ 

Feuchte Hochstaudenfluren 6430 ? 

Brenndolden-Auenwiesen 6440 → 

Magere Flachland-Mähwiesen 6510 ↓ 

Berg-Mähwiese 6520 ↓ 

Übergangs- und Schwingrasenmoore 7140 → 

Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaft 7150 → 
Sümpfe und Röhrichte mit Schneide 7210* → 

Kalkreiche Niedermoore 7230 → 
Quelle: BfN (2013) 
Legende: rot = ungünstig-schlechter Erhaltungszustand, gelb = ungünstig-unzureichender Zustand, grün = günstiger 

Zustand, grau = unbekannt 
Fett = Lebensraumtypen, die aktuell i. d. R. nicht als direktzahlungsprämienfähiges Grünland angesprochen werden können 
* = prioritäre natürliche Lebensräume für die die Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der quantitative Rückgang des Grünlandes insgesamt 

gestoppt ist. Aus Sicht des Naturschutzes bestehen aber weiterhin zwei Probleme, zum einen die 

Entwicklung bei Flächen mit mäßig hohem Naturwert, dies entspricht etwas salopp formuliert der 

klassischen bunten Blumenwiese, sowie der Erhaltungszustand und die Entwicklung der sehr 

hochwertigen Grünlandflächen (z. B. FFH-Grünland). 

Thema 3: Gründe für die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und 
des Flächenverlustes von Grünland 

Wesentliche langfristige Ursachen für den Rückgang des Dauergrünlandes in den letzten Jahrzehnten 

sind der allgemeine Rückgang der Rinderbestände in Kombination mit einer verstärkte Substitution 

von Gras, Heu, und Grassilage durch Maissilage als Grundfutter in der Milchviehhaltung. Im Zuge 

dieser Entwicklungen kam es zur Umwandlung von Grünland in Ackerland. 

Eine detaillierte Auswertung zur Grünlandentwicklung für sechs Bundesländer (SH, NI, NW, RP, BW 

und BB) für die Jahre 2010 bis 2015 wurde von Ackermann et al. (in Begutachtung) durchgeführt. Die 

folgenden Ausführungen sind eine gekürzte Fassung dieser Ausführungen. 
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2010 wurden in den besonders geschützten Gebieten (Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, 

Biosphärenreservate, Vogelschutzgebiete) knapp 69 % des Dauergrünlandes von 

Weideviehbetrieben1 bewirtschaftet (Abbildung 3). Lediglich ein gutes Viertel des Dauergrünlandes in 

diesen Gebieten wurde von Milchviehbetriebe i. w. S.2 verwertet. Bis 2015 gingen die Anteile für 

beide Gruppen (Weideviehbetriebe insgesamt und Betriebe mit Schwerpunkt in der Milcherzeugung) 

gegenüber 2010 um jeweils 1 % zurück. 

In der Normallandschaft lagen 73 % des Dauergrünlandes in Weideviehbetrieben. Dieser Wert ist 

vergleichbar mit der Situation in den besonders geschützten Gebieten. Allerdings ist die Bedeutung 

von Betrieben mit einem Produktionsschwerpunkt in der Milchviehwirtschaft in der 

Normallandschaft deutlich höher. 43 % (2010) bzw. 40 % (2015) des Dauergrünlandes wird von 

Milchviehbetrieben i. w. S. bewirtschaftet. 

 

Abbildung 3: Bewirtschafteter DGL-Flächenanteil in der Normallandschaft und besonders geschützten Gebieten von 
2010 bis 2015 nach Betriebstyp 

Quelle: Ackermann et al. (in Begutachtung) 
NL: Normallandschaft, BGG: besonders geschützte Gebiete. Bundesländer: BB, BW, NI, NW, RP und SH 

Betrachtet man die absolute Veränderung der DGL-Fläche in den einzelnen Betriebstypen zwischen 

2010 und 2015, so zeigen sich deutliche Unterschiede der Entwicklung zwischen der 

Normallandschaft und den besonders geschützten Gebieten (Abbildung 4). Setzt man die absoluten 

Veränderungen ins Verhältnis zur jeweils 2010 bewirtschafteten Fläche, so sind folgende Befunde 

bemerkenswert: In der Normallandschaft nahm nur bei den Spezialisierten Milchviehbetrieben und 

                                                           
1
  Weideviehbetriebe: „Spezialisierte Rinderaufzucht- und -mastbetriebe“, „Rinderbetriebe: Milcherzeugung, 

Aufzucht und Mast kombiniert“, „spezialisierte Milchviehbetriebe“, „spezialisierte Schafbetriebe“, „Betriebe 
mit verschiedenem Weidevieh“, „sonstige Weideviehbetriebe“ 

2
  Milchviehbetrieben i. w. S.: „spezialisierte Milchviehbetriebe“ und „Rinderbetriebe: Milcherzeugung, 

Aufzucht und Mast kombiniert“ 
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den Sonstigen Betrieben die absolute Grünlandfläche deutlich ab. In beiden Gruppen wurde 2015 

mindestens 10 % weniger DGL im Vergleich zu 2010 bewirtschaftet. Demgegenüber nahm die DGL-

Fläche in den Pflanzenbau Viehhaltungsbetrieben und den Betrieben mit verschiedenem Weidevieh 

um jeweils mehr als 10 % zu. In den besonders geschützten Gebieten nahm die DGL-Fläche 

insbesondere in den Sonstigen Betrieben (-16 %) und den Spezialisierten Schafbetrieben (-6 %) und 

bei den „Rinderbetriebe: Milcherzeugung, Aufzucht und Mast kombiniert“ (-5 %) ab. Eine deutliche 

absolute und relative Zunahme der Dauergrünlandfläche war in den besonders geschützten Gebieten 

bei den Spezialisierten Ackerbaubetrieben zu verzeichnen. In dieser Gruppe nahm die 

bewirtschaftete DGL-Fläche um 10.400 ha bzw. über 30 % zu (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Flächenänderungen des Dauergrünlandes von 2010 zu 2015 nach Betriebstyp. 
Quelle: Ackermann et al. (in Begutachtung) 
NL: Normallandschaft, BGG: besonders geschützte Gebiete Bundesländer: BB, BW, NI, NW, RP und SH 

Eine zweite wesentliche Ursache für den Verlust an Dauergrünland ist die Umwandlung von 

Dauergrünland in Siedlungs- und Verkehrsfläche. Zwischen 2010 und 2015 wurden in den von 

Ackermann et al. (in Begutachtung) untersuchten Ländern (BB, BW, NI, NW, RP und SH) rund 

40.000 ha Dauergrünland netto in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. Diese Umwandlung 

war in den untersuchten Ländern hauptverantwortlich für den Verlust von Grünlandfläche. 

Ein Sondereffekt der zwischen 2003 und 2011 zu einem starken Rückgang des Dauergrünlandes 

führte, war die Förderung von Biogasanlagen im Rahmen des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) 

(vgl. u. a. Laggner et al. 2014). Die EEG-Förderung schuf eine erhöhte Nachfrage nach Gärsubstraten. 

Diese konnten am kostengünstigsten über Maissilage bereitgestellt werden. Dies zusätzliche 

Nachfrage wirkte insbesondere auf Grünlandstandorten, die z. B. auf Grund zu hoher Bodenfeuchte 

im Winter und Frühjahr oder zu hohe Sommerniederschläge, für den Marktfruchtbau nicht geeignet 

sind. Diese Standorte sind für den Maisanbau pflanzenbaulich durchaus geeignet. In der Konsequenz 

kam es zu einer Umwandlung insbesondere auf solchen Standorten. Ferner verschärfte die EEG-

Förderung die Flächenkonkurrenz insbesondere um Ackerflächen, sodass der Anreiz, insbesondere 

Rest-Grünlandflächen umzuwandeln, zunahm (für eine ausführlichere Darstellung siehe u.a. Laggner 

et al. 2014). 
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Thema 4: Höhe des Anteils der tiergebundenen Nutzung von Grünland 

Die Frage, welcher Anteil des Grünlandes an die Ernährung von Raufutterfresser gebunden ist, ist 

schwierig zu beantworten, da man nicht davon ausgehen kann, dass der Viehbestand eines Betriebes 

sich primär an der zur Verfügung stehenden Grünlandfläche orientiert und das Produktionspotenzial 

des Grünlandes ausgeschöpft wird. Zudem finden sind insbesondere in Ost-Deutschland komplexe 

Unternehmensstrukturen, bei denen zumindest Teile der Grundfuttererzeugung von der Verwertung 

betrieblich getrennt sind. Um sich der Frage zu nähern, betrachten wir im Folgenden den Anteil des 

Grünlandes, der sich in bestimmten Intensitätsstufen befindet. 

Die Untersuchungen von Ackermann et al. (in Begutachtung) zeigen, dass der mittlere Viehbesatz3 in 

den untersuchten Bundesländern von 2010 bis 2015 annährend konstant blieb. In der 

Normallandschaft schwankt der Besatz um etwas über 1,3 RGV je ha HFF. Im Vergleich zur 

Normallandschaft ist der Viehbesatz in verschiedenen Schutzgebietskategorein um mindestens 15 % 

geringer. Der mittlere Viehbesatz in den verschiedenen Kategorien schwankt zwischen knapp 

1,2 RGV je ha HFF in den LSGs und 0,7 RGV je ha HFF in Biosphärenreservaten. In allen 

Schutzgebietskategorien blieb der mittlere Viehbesatz über den Betrachtungszeitraum annähernd 

konstant. Der mittlere Viehbesatz liegt für die meisten betrachteten Kategorien tendenziell eher am 

oberen Rand dessen, was für eine aus naturschutzfachlichen Gründen optimale Bewirtschaftung von 

Grünland angesehen wird. 

Der mittlere Viehbesatz ist für eine naturschutzfachliche Bewertung nur bedingt aussagekräftig, da 

eine extensive Nutzung auf der ganzen Flächen anders zu bewerten ist, als wenn die eine Hälfte der 

Fläche intensiv bewirtschaftet wird und die andere gar nicht. Aus diesem Grund wird im Folgenden 

die Entwicklung der Dauergrünlandfläche in drei Betriebsgruppen näher betrachtet. Dies sind die 

Betriebe ohne jegliche Rauhfutterfresser, die Betriebe mit einem sehr geringen Besatz an 

Rauhfutterfressern (>0,0 bis ≤ 0,3 RGV je ha HFF)4 und Betriebe, die ihre Flächen mit einer geringen 

bis mäßigen Intensität bewirtschaften (>0,3 bis ≤ 1,0 RGV je ha HFF). In Anlehnung an die 

einschlägige Literatur kann bei der letztgenannten Gruppe von einer ausreichenden 

Nutzungsintensität für die Erreichung der naturschutzfachlichen Ziele ausgegangen werden. Die 

Abschätzung ergibt sich aus den typischen Biomasseerträgen naturschutzfachlich wertvoller 

Grünlandbestände (vgl. u. a. Dierschke & Briemle 2002, S. 138 ff) unter Berücksichtigung 

einschlägiger Weide- bzw. Berge- und Fütterungsverluste (vgl. u. a. Dilger & Faulhaber 2006). Im 

konkreten Einzelfall kann die aus naturschutzfachlicher Sicht erwünschte Nutzungsintensität auf 

Grund der gewählten Zielarten bzw. -ökosysteme oder den Standort- und Witterungsbedingungen 

auch außerhalb dieses Korridors liegen. 

  

                                                           
3
 gemessen in raufutterfressenden Großvieheinheiten je Hektar Hauptfutterfläche (RGV/HFF) 

4
 Beim unteren Grenzwert kann für die meisten Standorte eine aus naturschutzfachlicher Sicht unerwünschte 

Unternutzung noch ausgeschlossen werden. Der obere Grenzwert entspricht ungefähr einem Viehbesatz-Wert, 
der zur Nutzung von zweischürigem Grünland erforderlich ist. 
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In den von Ackermann et al. (in Begutachtung) untersuchten Bundesländern wurden 2010 knapp 7 % 

des Dauergrünlandes von Betrieben ohne Rauhfutterfresser bewirtschaftet. In einigen durch 

intensiven Ackerbau geprägten Landschaften, wie entlang des Oberrheins oder im süd-östlichen 

Niedersachsen, lag dieser Anteil ungefähr doppelt so hoch. In den Mittelgebirgsregionen, in 

Brandenburg und entlang der Nordsee spielten Betriebe ohne Rauhfutterfresser nahezu keine Rolle 

für die Grünlandbewirtschaftung. Bis 2015 ist der Anteil des Grünlandes, der von Betrieben ohne 

Rauhfutterfresser bewirtschaftet wird, insbesondere in Süddeutschland und Brandenburg um 

mindestens 3 %-Punkte angestiegen. 

 
Abbildung 5: Anteil und Entwicklung der Dauergrünlandfläche in Betrieben ohne Raufutterfresser 
Quelle: Ackermann et al. (in Begutachtung) 

2010 lagen weitere weitere 4 % des Dauergrünlandes in Betrieben, die nur sehr geringe 

Besatzstärken an Rauhfutterfressern aufweisen ((>0,0 bis ≤ 0,3 RGV je ha HFF). Deren Bedeutung für 

die Grünlandbewirtschaftung hat sich meist nur geringfügig verschoben. Insgesamt kann man davon 

ausgehen, dass in vielen Regionen mittlerweile um die 15 % des Dauergrünlandes durch Betriebe 

bewirtschaftet wird, in denen keine vollständige Verwertung der Aufwüchse durch Tiere 

gewährleistet ist. 
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Insbesondere in Brandenburg und den Mittelgebirgsregionen befand sich 2010 mehr als 40 % des 

Dauergrünlandes in Betrieben mit einem Besatz zwischen 0,3 und 1,0 RGV je ha HFF (Abbildung 6). 

Dieser Anteil ist für den Naturschutz von besonderer Bedeutung, da in dieser Betriebsgruppe der 

Anteil des HNV-Flächen an der betrieblichen LF mit über 20 % deutlich über den entsprechenden 

Anteilen für die anderen Gruppen liegt (Abbildung 7). Allerdings ging der Anteil des Dauergrünlandes, 

der von Betrieben mit einer geringen bis mäßigen Intensität bewirtschaftet wird, von 2010 bis 2015 

in weiten Teilen Südwest-Deutschlands und des südlichen Brandenburgs um mindestens 5 %-Punkte 

zurück. Durch die Zunahme der Bedeutung dieser Gruppe in den anderen Regionen befindet sich 

weiterhin ein gutes Viertel des Dauergrünlandes in den betrachteten Ländern in Betrieben, die einen 

geringen bis mäßigen Besatz aufweisen. 

 

Abbildung 6: Anteil und Entwicklung der DGL-Fläche in Betrieben mit 0,3-1,0 RGV/ha HFF 
Quelle: Ackermann et al. (in Begutachtung) 
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Abbildung 7: HNV-Flächenanteile in Abhängigkeit vom Viehbesatz 
Quelle: Ackermann et al. (in Begutachtung)  
Legende: HNV 3: mäßig hoher Naturwwert, HNV 2: sehr hoher Nautrwert, HNV 1: äußerst hoher Naturwert 

Thema 5: Alternative Nutzungsformen von Grünland (z. B. energetische 
Nutzung) 

Im Augenblick kaum wirtschaftlich sinnvolle Alternativen zur Nutzung von Grünland im engeren Sinne 

über Wiederkäuer. Ausnahmen gibt es am Ehesten im Bereich der sogenannten Paludikulturen, d. h., 

bei Anbausystemen für nasse Standorte. Hier bieten insbesondere Arten wie Rohrkolben (Typha sp.) 

aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften ein Potenzial für die stoffliche Verwertung. 

Die energetische Nutzung von Anbaubiomasse wird sehr kritisch bewertet (vgl. WBA 2007, Flessa et 

al. 2012). Diese Bewertung gilt insbesondere für Systeme, die mindestens eine oder mehrere Ernten 

pro Jahr erfordern. Die kritische Einschätzung hat mehrere Gründe: 

1. Im Vergleich zu anderen Linien der erneuerbaren Energien sind die spezifischen 

Treibhausminderungskosten sehr hoch. Ferner waren im Gegensatz zu den anderen Linien in 

den letzten Jahren im Zuge des technischen Fortschrittes nur geringe Kostensenkungen zu 

beobachten. 

2. Im Vergleich zu anderen Linien der erneuerbaren Energien ist die Energieausbeute pro ha 

mindestens um den Faktor 10-20 geringer. In den letzten Jahren hat dieser Abstand aufgrund 

des stärkeren technischen Fortschrittes in den anderen Linien tendenziell zugenommen. 

Ferner korreliert der Energieertrag pro ha stark mit der Bodenqualität und der 

Wasserversorgung der Pflanzen, sodass das Konkurrenzverhältnis zwischen Nahrungs- und 

Futtermittelproduktion einerseits, und Energieproduktion andererseits, unnötig verstärkt 

wird. 

3. Für eine halbwegs wirtschaftliche Führung der Bestände ist eine intensive Führung dieser 

notwendig. Diese intensive Bewirtschaftung steht aber im Konflikt mit den Zielen des 

Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes. 



12 

 

Eine energetische Nutzung von Grünlandbeständen kann unter Umständen ein Mittel sein, um die 

Pflege- und Bewirtschaftungskosten von Grünland zu senken, das man aus anderen Gründen (z. B. 

Umwelt-, Natur-, Landschaftsschutzes, Bewirtschaftung von Retentionsräumen und 

Trinkwassergewinnungsgebieten) erhalten will. Die Bewirtschaftung dieser Flächen hat sich aber 

primär an diesen Zielen zu orientieren. 

Andere Konzepte zur besseren Inwertsetzung von Grünland, wie z. B. durch eine gezielte Extraktion 

der Eiweiße im Grünland und Herstellung von Eiweißfuttermitteln, befinden sich im Augenblick erst 

in der Forschungs- und Entwicklungsphase. 

Thema 6: Entwicklung von Flächennutzung, Erträgen und Biodiversität 
bei Biotopgrünland 

s.o. 

Thema 7: Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der 
Grünlandbewirtschaftung 

Die folgenden Ausführungen fokussieren sich primär auf Aspekte des Förderrechtes. Fragen des 

Planungs- und Ordnungsrecht werden nur am Rande behandelt.  

Prinzipiell ist das von Bund und Ländern angebotene Spektrum an Förderinstrumente geeignet, die 

Grünlandbewirtschaftung an sich zu erhalten und zu fördern. Trotzdem werden die Ziele im 

Biodiversitätsschutz primär aus zwei Gründen nicht erreicht und mittelfristig nicht erreicht werden: 

1) In der Normallandschaft ist ein fortschreitender Biodiversitätsverlust zu verzeichnen. 2) In den 

Zielgebieten des Naturschutzes (NSG, FFH-Gebiete, etc.) gelingt es kaum, die Biodiversität 

nennenswert zu steigern. Ursache für diese fehlende Zielerreichung ist zum einen die wenig 

effiziente finanzielle Gewichtung der einzelnen Instrumente und Aspekte der Verwaltungspraxis. 

Folgende Grundprobleme sind im länderübergreifenden Vergleich offensichtlich: 

 Ungenügende Förderkulisse im Rahmen der GAP 

Aufgrund der bestehenden Regelungen bestehen insbesondere Probleme, die Bewirtschaftung der 

naturschutzfachlich wertvollsten Grünlandbestände effizient zu fördern, da diese nicht eindeutig zur 

beihilfefähigen Flächen der GAP gehören. Eine Förderung im Kontext der 1. Säule ist oft mit einem 

hohen Aufwand für die Verwaltung verbunden, und großen Unsicherheiten für den Antragssteller. 

Diese Flächen können zwar auch ausschließlich über Maßnahmen der 2. Säule gefördert werden. Hier 

muss sich die Prämie aber an den Kosten der Bewirtschaftung orientieren, sodass die Betriebe durch 

die Bewirtschaftung keinen Gewinn erzielen dürfen. Im Rahmen der anstehenden GAP-Reform 

sollte der Entscheidungsspielraum so genutzt werden, um die förderfähige Fläche möglichst weit 

zu fassen. So können die Probleme insbesondere in strukturreichen Landschaften weitestgehend 

minimiert werden. 
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 Geringe Wirtschaftlichkeit / fehlendes Risikokapital 

In der jetzigen Förderlogik orientiert sich die Höhe der Flächenzahlungen für Agrar-Umwelt- und 

Klimamaßnahmen an den durch eine Bewirtschaftungsauflage verursachten variablen Kosten (d. h., 

Investitionskosten werden nicht berücksichtigt) und nicht am gesellschaftlichen Mehrwert. Dieses 

Vorgehen hemmt Innovation und somit eine langfristig gesicherte Grünlandbewirtschaftung aus 

mehreren Gründen. Erstens ist die Möglichkeit für Betriebe, Gewinne zu erzielen, sehr stark 

beschnitten, dies führt dazu, dass ihnen das für Innovationen und (Ersatz-)Investitionen notwendige 

(Risiko-)Kapital fehlt. Zweitens besteht bei den Betrieben höchstens ein geringer intrinsischer Anreiz, 

handlungsorientierte Entschädigung durch Innovationen Kosten/Arbeitszeit zu sparen oder den 

Erfolg der Maßnahme zu erhöhen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Entlohnung 

handlungsorientiert erfolgt. Vor diesem Hintergrund sollten die bestehenden Spielräume für die 

Honorierung, insbesondere von besonders wirksamen Maßnahmen, stärker ausgereizt werden. 

 Fehlendes Wissen in den Betrieben 

Verschiedene Untersuchungen des Thünen-Instituts (z. B. Systemanalyse Milch) zeigen, dass sehr 

viele grünlandbewirtschaftende Betriebe im unzureichenden Maß über grundlegende 

produktionstechnische Kenntnisse zu ihren Grünlandbeständen (z. B. Erträge, Nährstoff- oder 

Energiegehalte) verfügen. Dieses Ergebnis trifft zumindest in West-Deutschland auch für 

Betriebsleiter von intensiv bewirtschafteten Milchviehbetrieben der Spitzenklasse zu. Noch geringer 

ist der Kenntnisstand der Flächenbewirtschafter, die extensive Verfahren der 

Grünlandbewirtschaftung durchführen und bei allen Betriebsleitern bei Aspekten, die die 

naturschutzdienliche Bewirtschaftung von Flächen betreffen. Dieses Informationsdefizit ist den 

Betrieben bewusst und es wird von einem Großteil der Betriebe Interesse an einschlägigen 

Informationen geäußert. Dies gilt sowohl für produktionstechnische Daten als auch für Fragen der 

naturverträglichen Bewirtschaftung. Da die Bewirtschaftung von Grünland stark mit der 

Bereitstellung von öffentlichen Gütern verbunden ist, ist der Erhalt und Ausbau einer öffentlichen 

Informations- und Beratungsinfrastruktur zentral. Hierzu gehört auch der Ausbau der kollegialen 

Beratung. 

 Fehlende positive Rückkopplung 

Verschiedene Untersuchungen des Thünen-Instituts zeigen, dass insbesondere jüngere gut 

ausgebildete Betriebsleiter zunehmend für Fragen der naturverträglichen Bewirtschaftung 

sensibilisiert sind. Allerdings wollen diese Betriebsleiter einen tatsächlichen Umwelteffekt sehen, 

wenn sie z. B. im Rahmen der Teilnahme an AUKM die Bewirtschaftung / Teile ihres Betriebes 

verändern. Da die Reaktion verschiedener Umweltindikatoren z. B. Biodiversität, Nitrat-Gehalte im 

Grundwasser (1) oft nicht direkt ersichtlich ist, (2) mit erheblichem Zeitverzug eintritt und (3) durch 

andere Faktoren z. B. Witterung überlagert wird, ist es für den einzelnen Betriebsleiter oft fast 

unmöglich zu beurteilen, inwieweit die gewählten Maßnahmen zielführend sind. Um die Akzeptanz 

und Wirkung von Fördermaßnahmen zu steigern, müssen deshalb über entsprechende 

Monitoringprogramme die Maßnahmen begleitet werden und die Ergebnisse in 

zielgruppenorientierter Weise den Betriebsleitern regelmäßig kommuniziert werden. 

 Potenziale nicht ausgeschöpft 

Die vorliegenden Auswertungen zeigen, dass (1) der quantitative Grünlandrückgang weitestgehend 

gestoppt ist, (2) viele Grünlandflächen extensiv genutzt werden, aber (3) viele Indikatoren des 
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Naturschutzes auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau verharren oder sogar rückläufig sind. Um 

diese wenig zufriedenstellende Situation zu ändern, muss insbesondere der Umfang an Maßnahmen, 

die für den Biodiversitätsschutz hochwirksam sind, deutlich erhöht werden. Diese Maßnahmen 

werden aber von den Ländern oft nur in geringem Maße angeboten bzw. von den Landwirten 

nachgefragt. Neben Ursachen, auf die im Folgenden eingegangen wird, ist ein Grund für das fehlende 

Angebot, dass sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene eine Kofinanzierung durch 

diese Ebenen (EU, Bund) auf bestimmte Höchstbeträge je Hektar gedeckelt ist. Eine höhere 

Förderung durch die Bundesländer ist zwar möglich. Die Beträge, die über die in der ELER-

Verordnung bzw. der GAK festgesetzten maximalen Förderhöchstbeträge hinausgehen, müssen 

i. d. R. durch die Bundesländer finanziert werden. Gerade bei hochwirksamen Biodiversitätsschutz 

reichen die festgesetzten Förderhöchstbeträge oft nicht aus. 

 Überzogene Anforderungen an die Genauigkeiten im Förderrecht 

Aufgrund von europäischen Vorgaben muss die Förderfläche z. T. auf den m² genau ermittelt 

werden. Insbesondere Grünlandflächen und in noch viel stärkerem Maße extensiv beweidete Flächen 

sind oft durch ein Nebeneinander oder gar eine enge Verzahnung von Flächen gekennzeichnet, die 

im Kontext der sogenannten 1. Säule förderfähig bzw. nicht-förderfähig (z. B. größere Gehölze (> 

1000 m²)) sind. Die Ausdehnung dieser Flächen ist zudem im Laufe eines Jahres dynamisch. So kann 

sich die Größe eines Feldgehölzes durch die Durchführung eines randlichen Gehölzschnittes in einem 

förderrelevanten Umfang verändern. Die Vermessung und Kontrolle der Flächengröße durch die 

Verwaltungen dieser Elemente ist mit einem hohen Aufwand für alle Beteiligten verbunden, ohne 

dass es durch diesen Aufwand zu einem Mehrwert für den Steuerzahler kommt (Rechnungshof 

Baden-Württemberg 2015). In Hinblick auf die Abgrenzung der förderfähigen Fläche im Rahmen der 

2. Säule hätten die Bundesländer einen größeren Entscheidungsspielraum. Aus finanziellen Gründen 

und zur Verringerung von Fehlern auf Seiten der Landwirte, orientieren sich die Bundesländer aber 

oft an den Vorgaben für die 1. Säule. 

Ferner stehen die Landwirtschaftsverwaltungen und Landwirte sehr flächeneffektiven Maßnahmen 

für den Naturschutz oft ablehnend gegenüber, da diese Maßnahmen ihre Wirksamkeit oft 

notgedrungen mit einer Vielzahl an Auflagen erkaufen müssen. Das Problem ist hier nicht nur die Art 

und Menge der Auflagen, sondern insbesondere die Anforderung, dass alle Auflagen zu kontrollieren 

sind. Dies hat zur Folge, dass bei bestimmten Maßnahmen die Kontrolleure dieselbe Fläche mehr als 

sechs Mal innerhalb eines Jahres kontrollieren müssen. Daneben besteht das Ziel dieser 

flächeneffektiven Maßnahmen oft darin, die Landschaft mit „Kleinstrukturen“ (z. B. Altgrasstreifen) 

anzureichern. Viele Tierarten benötigen eine hohe Grenzliniendichte, da sie z. B. an den Brut- und 

Nahrungslebensraum unterschiedliche Anforderungen stellen bzw. Refugiallebensräume benötigen, 

wenn sich die Bedingungen in ihrem Lebensraum im Zuge der Bewirtschaftung deutlich verändern. 

Da solche Strukturen oft klein sind und meist einen großen Umfang im Vergleich zur Fläche haben, 

wirken sich hier (unvermeidliche) Messfehler oft sehr stark aus. Als Konsequenz besteht hier für die 

Landwirte ein hohes Risiko, dass es im Rahmen von Kontrollen zu Kürzungen und Sanktionen kommt. 

Soll die Wirksamkeit von staatlichen Fördermaßnahmen gesteigert werden, ist eine deutliche 

Flexibilisierung, insbesondere im Rahmen der kommenden GAP, dringend geboten. 
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 Unklare politische Prioritäten 

Die Agrarpolitik allgemein, aber auch die Politik zum Schutz des Grünlandes im Speziellen, ist oft 

durch unklare und widersprüchliche Ziele geprägt. So ist in Hinblick auf den Grünlandschutz oft nicht 

transparent, warum, welches Grünland erhalten werden soll. Ist das Ziel: 

a) der Erosionsschutz oder eine möglichst günstige Kohlenstoffbilanz, dann ist evtl. die 

Aufforstung eine mögliche Alternative; 

b) der Erhalt der Biodiversität, dann muss die Fläche entsprechend bewirtschaftet werden; evtl. 

muss durch Weidetiere auch ein genetischer Austausch der Zielarten gezielt gefördert 

werden; 

c) das Landschaftsbild, die Offenhaltung eines Retentionsraumes oder die Erhaltung von 

Kaltluftschneisen, dann ist evtl. eine Minimalbewirtschaftung ausreichend. 

Der sinnvolle Mix an Auflage und Förderinstrumenten hängt von den spezifischen Potenzialen, 

Herausforderungen und Zielen in den Regionen bzw. auf den einzelnen Flächen ab. Hierzu sind 

spezifizierte Planungsansätze notwendig, um eine ineffiziente Konkurrenz zwischen den einzelnen 

Fördermitteln zu verhindern. 

 Fehlender Mut zum Risiko 

Unsere Grünlandökosysteme sind durch die menschliche Nutzung entstanden. Damit artenreiche 

Grünlandökosysteme weiter bestehen, muss die Nutzung auf die jeweiligen standörtlichen und sozio-

kulturellen Rahmenbedingungen reagieren. Eine solche Reaktion muss sowohl von der Ist-Situation 

ausgehen als auch vom Ziel (was wollen wir haben und warum). In Hinblick auf diese Fragen denken 

aber viele Entscheider in historisierenden „Bildern/Klischees“. Dies führt dazu, dass der 

Handlungsspielraum unnötig verengt wird, die Systeme erstarren und sie nur mit einem extremen 

Aufwand zu erhalten sind. Wenn man sich von den historisierenden Bildern löst, und neues 

ausprobiert, steigt tendenziell die Gefahr eines Fehlschlages. Im Sinne einer positiven Fehlerkultur 

sollten diese nicht negativ bewertet werden, sondern Fehlschläge als Basis für einen Lernprozess 

genutzt werden. Dazu gehört es, dass die Fehlschläge dokumentiert werden und nach Möglichkeit 

die Gründe für das Scheitern herausgearbeitet werden. Dies erfordert eine enge und 

vertrauensvolle Kooperation zwischen Landbewirtschaftern und den verschiedenen Fachbehörden. 

 Fachkonzepte des Naturschutz sind sehr oft planungsfokussiert und nicht  

managementorientiert 

Die Vorgaben/Leitfäden für Managementpläne für Schutzgebiete sind in den einzelnen 

Bundesländern hinsichtlich der Umsetzung vielfach praxisfern, und berücksichtigen oft nicht die 

verfügbaren Instrumente (z. B. AUKM-Programme, spezielle Naturschutzprogramme). Ursachen 

hierfür sind, dass die Managementpläne i. d. R. nur auf Basis von fachlich-spezifischen Vorgaben 

abgeleitet werden (mehr planen, als konkrete Hilfestellungen bei der Umsetzung sind), und den 

Erstellern vielfach das fachliche und praxisrelevante (landwirtschaftliche/landespflegerische) Know-

how fehlt. So werden u. a. die sozio-ökonomischen und sozio-strukturellen Rahmenbedingungen der 

regionalen Landnutzer nicht abgebildet bzw. diese sind für die Planersteller nicht erschließbar. 

Natura-2000-Managementpläne werden in aller Regel nur einmal erstellt und sollen dann 

„Ewigkeitsgültigkeit“ besitzen. Es ist i. d. R. nicht vorgesehen, dass diese kontinuierlich oder 

bedarfsorientiert an Entwicklungen (Agrarstruktur, Demographie, Klimawandel, Förderprogramme 
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usw.) angepasst werden. Realität ist aber, dass ein Managementplan oft schon nach fünf Jahren nicht 

mehr die bestehenden Rahmenbedingungen vor Ort abbildet. 

Programme und Managementpläne haben oft nur die Zielsetzung, die sehr starren, normativ 

vorgegebenen Projektionen von Lebensraumtypen (Wiesen) umzusetzen. Flexible, prozessorientierte 

Nutzungen wie Weidesystemen sind nicht (ausreichend) vorgesehen, werden untersagt und nicht 

selten sogar sanktioniert. Trotz dieser Kritik ist das bestehende Natura-2000-Regelwerk das 

wichtigste Tool des europäischen Naturschutzes. Eine Flexibilisierung oder zumindest flexiblere 

Auslegung wäre für den Schutz vieler nutzungsabhängiger Lebensraumtypen dringend notwendig, da 

sich die auf historischer Praxis beruhenden „Norm-Lebensraumtypen“ oft nicht mehr unter den 

heutigen Rahmenbedingungen mit den heutigen extensiven Nutzungspraktiken generieren und 

erhalten lassen. 

 Grenzen des ordnungsrechtlichen Naturschutzes 

Der ordnungsrechtliche Naturschutz kommt im Bereich des Biodiversitätsschutz an seine Grenzen, da 

der Landbewirtschafter durch seine Aktivitäten sein ordnungsrechtliches Anforderungsniveau 

beeinflusst. D. h., bei einer schleichenden Verschlechterung wird er tendenziell belohnt, da der 

Schutzgegenstand wegfällt (Absenkung der ordnungsrechtlichen Eingriffsschwelle). Dies gilt vor 

allem, wenn der Schutzgegenstand bestimmte Tierarten sind, die sich nicht ohne weiteres wieder 

ansiedeln lassen (z. B. Wiesenbrüter). Zudem gilt leicht überspitzt formuliert: „Wer sich anstrengt, 

wird bestraft“. Die letzten Bewirtschafter mit einer seltenen Art werden zur „Belohnung“ mit 

ordnungsrechtlichen Auflagen konfrontiert. 
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